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Stadt Gladbeck Gladbeck, 28.01.2021 

 Vorlage Nr. 21/0051 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Entscheidung 11.02.2021 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 S. 3 GO NRW 

hier: Aussetzen der Elternbeiträge 

 
Begründung: 

 

Die am 15.01.2021 von Bürgermeisterin Weist und Ratsherrn Wedekind getroffene Dring-

lichkeitsentscheidung hatte folgenden Wortlaut: 

 

Die Landesregierung hat im Gegensatz zum Frühjahr 2020 kein Betretungsverbot für Kin-

dertagesstätten ausgesprochen und auch von einem Kontaktverbot für Kindertageseltern 

abgesehen. Vielmehr hat der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, Dr. 

Joachim Stamp, einen Appell an die Eltern gerichtet, die Kinder zu Hause zu betreuen, ver-

bunden mit der Garantie, dass eine (Not)-Betreuung sichergestellt wird, falls Eltern diese 

benötigen. 

 

Um die Bereitschaft der Eltern, diesem Appell zu folgen sowie die zusätzlichen Belastungen 

durch den eingeschränkten Pandemiebetrieb in der Kindertagesbetreuung wirtschaftlich 

abzufedern, hat sich Minister Dr. Stamp mit dem Finanzminister des Landes Nordrhein-

Westfalen darauf geeinigt, dass die Elternbeiträge ausgesetzt werden. Die Stadt Gladbeck 

schließt sich diesem Vorgehen an und verzichtet auf die Erhebung von Elternbeiträgen für 

den Monat Januar 2021. 

 

Das Ministerium für Schule und Bildung hat bestätigt, mit den Beiträgen zur Offenen Ganz-

tagsbetreuung ebenso zu verfahren, so dass die Stadt Gladbeck auch auf die Erhebung von 

Elternbeiträgen für die Betreuung in der OGS im v. g. Zeitraum verzichtet. 
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Da die Elternbeitragssatzungen keine Regelungen für einen vorbehaltlosen Verzicht auf 

Beiträge vorsehen, ist eine Entscheidung durch den Rat der Stadt Gladbeck herbei zu füh-

ren. Da mit der Entscheidung über den Verzicht der in dieser Woche fälligen Elternbeiträge 

bis zur nächsten Sitzungsperiode des HFDA/Rates am 08./11.02.2021 nicht gewartet wer-

den kann, ist eine Dringlichkeitsentscheidung über den Verzicht herbei zu führen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig Ca. 80.000   Einmalig  

jährlich    Jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Die am 15.01.2021 getroffene Dringlichkeitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 S. 3 GO 

NRW genehmigt: 

 

Gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW ergeht folgende Entscheidung: 

 

Die Stadt Gladbeck setzt die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der örtlichen 

Satzungen für die Inanspruchnahme von 

 

- Angeboten zur Förderung von Kindertagespflege gemäß §§ 22, 23 und 24 SGB VIII 

(KJHG) sowie §§ 1 Abs. 1 und 2, 2, 15, 21 – 23 KiBiz, 

 

- Angeboten zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen gemäß §§ 22, 22a 

und 24 SGB VIII (KJHG) sowie § 1 und 2, 2, 15, 25 – 27 KiBiz, 

 

- Angeboten gemäß § 9 SchulG in Verbindung mit dem Runderlass des Ministeriums 

für Schule und Bildung vom 23.12.2010 „Gebundene und offene Ganztagsschulen 

sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich und 

Sekundarstufe I“ (BASS 12-63 Nr. 2) 

 

im und für den Zeitraum vom 01. bis 31. Januar 2021 aus. Dies geschieht unabhängig da-

von, ob in diesem Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird. 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 -  - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


